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Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
 
der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V. (LNV) dankt für die Zusen-
dung der Unterlagen zum oben genannten Verfahren und die damit verbundene 
Möglichkeit, sich hierzu zu äußern. 
Diese LNV-Stellungnahme erfolgt zugleich im Namen der nach § 67 NatSchG aner-
kannten Naturschutzverbände: AG „Die NaturFreunde“ (NF), Landesfischereiverband 
(LFV), Landesjagdverband (LJV), Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), 
Schwäbischer Albverein (SAV) und Schwarzwaldverein (SWV). 
 
 
         

Betrifft: Bebauungsplan „Industrie- und Gewerbepark DYNA 5“  
 
 
Grundsätzlich haben wir keine Bedenken bezüglich o.a. Bebauungsplanes, es 
sind Kleinigkeiten aufgefallen die unserer Ansicht nach kleiner Änderungen 
bedürfen, andererseits haben wir auch noch Anregungen zu: 
 
7.0 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft 
 
Punkt 7.1 der anzulegende Biotopkomplex M1und M2 sollte in fünf Jahren auf seine 
Funktion als solcher überprüft werden und bei guter Funktionalität auch als ge-
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schützter Bestand eingetragen werden mit einem entsprechenden Pflege- und Ent-
wicklungskonzept.  Der Mähtermin sollte weiter nach hinten gelegt werden um eine 
vollständige Weiterversamung des Pflanzenpotentials zu gewährleisten, gleiches gilt 
für M2. 
 
Da M3 an einer stark befahrenen Straße liegt, sollten dort nur Bedingungen geschaf-
fen werden die es nicht zulassen, das sich dort Lebensformen ansiedeln können die 
durch den Strassenverkehr gefährdet sind oder diesen gefährden ( z. Bsp. Amphibi-
enpopulationen an Regenrückhaltebecken usw.). Diese Einsparung von Ausgleich-
maßnahmen kann anderweitig sinnvoller investiert werden, gleiches gilt für den 
Saum entlang der BAB A5. 
 

10.0 Flächen zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen    
 
Bei der Pflanzung von Bäumen sollte berücksichtigt werden, dass keine Mög-
lichkeit geschaffen wird größere Brutkolonien von Rabenvögel zu ermöglichen, 
innerhalb von Besiedlungsräumen führt dies immer wieder zu Konflikten zwi-
schen Mensch und Tier. Um der Selbsthilfe des Menschen bei Problemen mit Ra-
benvögel keinen Vorschub zu leisten, könnten mit Feldholzinseln im Außenbereich 
bessere Möglichkeiten gefunden werden Bäume zu pflanzen. Sträucher und Hecken 
sind in Ordnung, wenn sie gepflegt und als solche (nicht zu Bäumen auswachsen 
gelassen) erhalten bleiben. Im Umfeld von Parkplätzen wo auch Kinder sich aufhal-
ten könnten, ist die Pflanzung von Sträuchern und Hecken mit giftigen Frucht- oder 
Samenkörpern zu unterlassen.  
 

zu Begründung und Umweltbericht 
 
Die gemessenen Daten zum Lärm und anderen Faktoren können wir nicht ge-
genprüfen, gehen jedoch davon aus, dass sie entsprechend den gültigen Vor-
schriften und Standarts erhoben wurden.  
 
zu 7.0 Umweltauswirkungen auf die Naturgüter  
 
Da direkt vor Ort nicht alle Eingriffe und Verluste durch Versiegelung nicht ausgegli-
chen werden können, werden Ackerflächen in Grünland mit extensiver Bewirtschaf-
tung umgewandelt, was begrüßenswert ist, wenn späte Mähtermine eingehalten 
werden um die Artenvielfalt von Pflanzen auf der Fläche zu fördern. 

 
Da jedoch dies für den Ausgleich an Pflanzen und Tieren auch noch nicht aus-
reicht möchten wir vorschlagen, die Straßenstrecke vom Mahlberger Buckel 
bis zum Kreisverkehr vor Ringsheim mit „blauen Wildwarnreflektoren“  auszu-
statten, damit wenigsten die Zahl der durch den Straßenverkehr getöteten 
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Wildtiere abnimmt.  Durch eigene Beobachtung und auch durch Meldungen in 
den Streckenlisten der Jäger sind es jährlich überproportional viele Rehe, 
Dachse und Füchse welche ihr Leben lassen, außerdem dient diese Maßnahme 
auch dem Menschenschutz.  
 
Ansonsten sollten Pflegekonzepte niedergeschrieben, mit einem Verantwortli-
chen benannt und auf Erfolg überprüft werden, in definierten Zeitabständen. 
 
 
Aus der Sicht des Landesnaturschutzverbandes ist diese Stellungnahme als Grund-
lage eines weiterführenden Dialogs zu verstehen, an dem wir im Interesse ausgewo-
gener Lösungen, die der dauerhaften Harmonie von Mensch und Natur Rechnung 
tragen, gerne mitzuwirken bereit sind.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Peter Bux  
LNV- Arbeitskreis 7 - südliche Ortenau- 

 
 

 
 
 
 











































 

Holger- Planungsbüro Fischer 

Von: "Klaudia Gießler" <klaudia.giessler@ortenaukreis.de>
An: <info@planungsbuerofischer.de>
Gesendet: Mittwoch, 10. Dezember 2014 16:51
Betreff: Bebauungsplan "Industrie- und Gewerbepark DYNA 5"
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10.12.2014

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

Bei Einhaltung der ermittelten und festgesetzten Emissionskontingente im Bebauungsgebiet bestehen 

aus unserer Sicht keine Bedenken.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Klaudia Gießler 
Landratsamt Ortenaukreis 
Umwelt- und Infektionshygiene 
Badstraße 20 
77652 Offenburg 
 
Telefon: 0781 805 9696 
Telefax: 0781 805 1143 
E-Mail: mailto:klaudia.giessler@ortenaukreis.de 
Internet: http://www.ortenaukreis.de 
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 Bebauungsplan "Industrie- und Gewerbepark DYNA 5" des Zweckverbandes Gewer-

bepark Ettenheim/Mahlberg 

Ihr Schreiben vom 05.11.2014 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

für die Beteiligung am Bebauungsplanverfahren bedanken wir uns. 

 

Zunächst ist auch aus raumordnerischer Sicht ausdrücklich zu begrüßen, dass die 

bisher für das Gebiet „DYNA 5“ geltenden bauplanungsrechtlichen Vorgaben überar-

beitet und aktualisiert werden sollen. Wir teilen allerdings die in der Stellungnahme 

der IHK Südlicher Oberrhein vom 03.12.2014 vertretene Auffassung, dass die Inhalte 

der Planung ohne Kenntnis der „Vorgeschichte“ nicht ohne weiteres nachvollziehbar 

sind. Die Empfehlungen der IHK (Ergänzung der Unterlagen durch einen Übersichts-

plan und durch eine Erläuterung der inhaltlichen Änderungen gegenüber den bisheri-

gen planungsrechtlichen Vorgaben) möchten wir daher unterstützen.  

 

Darüber hinaus wirft vor allem die im Bebauungsplan vorgesehene Schallkontingen-

tierung aufgrund der Komplexität der Regelungen eine Reihe von Fragen auf, die von 

der IHK in ihrer Stellungnahme näher konkretisiert wurden und deren Beantwortung 

sich eigentlich aus der Bebauungsplanbegründung ergeben sollte. Nicht zuletzt im 

Hinblick auf eine auch aus Gründen der Rechtsicherheit größtmögliche Transparenz 
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der Planung können wir den Wunsch der IHK nach einer allgemein verständlichen 

Zusammenfassung der wesentlichen Fakten und Ergebnisse nachvollziehen. 

 

Wie die IHK ebenfalls bereits angemerkt hat, sind im Bebauungsplanentwurf keinerlei 

Einschränkungen im Hinblick auf mögliche Einzelhandelsnutzungen enthalten. Im 

Hinblick auf die im Westen des Gebiets bereits bestehenden Handelsnutzungen, die 

gemeinsam mit möglicherweise neu hinzutretenden Einzelhandelsbetrieben zu einer 

Einzelhandelsagglomeration (PS 2.6.9.8 des Regionalplans) führen können, halten 

wir einzelhandelsrelevante Beschränkungen im Bebauungsplan jedoch für unabding-

bar. Auf diesen Aspekt hatten wir mit Schreiben vom 11.10.2012 im Zusammenhang 

mit der Ansiedlung der Firma „Pferdesport Krämer“ bereits gegenüber dem Zweck-

verband sowie der Stadt Ettenheim hingewiesen. Da im Bereich „Radackern“, der im 

Regionalplan als Vorbehaltsgebiet für nicht zentrenrelevante Sortimente vorgesehen 

ist, noch Flächen für entsprechende Nutzungen zur Verfügung stehen, schließen wir 

uns in diesem Punkt der Auffassung der IHK an, dass im Gebiet „DYNA 5“ nicht nur 

zentrenrelevante Sortimente, sondern jeglicher Einzelhandel ausgeschlossen werden 

sollte.  

 

Wir möchten abschließend, wie bereits telefonisch besprochen, nochmals darauf hin-

weisen, dass wegen der Immissionsschutzproblematik auch unser Referat 54.1 (In-

dustrie / Schwerpunkt Luftreinhaltung) am Bebauungsplanverfahren beteiligt werden 

sollte. 

 

Das Landratsamt Ortenaukreis, der Regionalverband und die IHK Südlicher Ober-

rhein sowie der Handelsverband Südbaden e.V. erhalten Nachricht von diesem 

Schreiben.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Otto Mielke 
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II. Nachricht hiervon an: 

 

 

 
Landratsamt Ortenaukreis 
-Baurechtsamt- 
Badstraße 20 
77652 Offenburg 
 
 
 
 
 
Regionalverband  
Südlicher Oberrhein 
Herrn Drewitz 
Reichsgrafenstraße 19 
79102 Freiburg 
 
 
 
 
 
IHK Südlicher Oberrhein 
Frau Steuer 
Schnewlinstraße 11 – 13 
79098 Freiburg 
 
 
 
 
Handelsverband Südbaden e.V. 
Herrn Geiselhart 
Postfach 473 
79004 Freiburg 
 
 
 
 
mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Otto Mielke 


